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Einführung 
 
Mit dieser 5. Auflage veröffentlichen 
wir zugleich eine deutsche und engli-
sche Version unseres Lehrbuchs Bilan-
zen/Financial Statements.  
 
Der Inhalt von Bilanzen konzentriert 
sich auf die internationale Rechnungs-
legung IFRSs. Nur Kapitel (2) ist der 
deutschen Bilanzierung gewidmet.  
Bilanzen deckt das Curriculum eines in-
ternational Accounting Kurses für Ba-
chelor und Masterstudiengänge ab. Es 
ist auf einen Arbeitsstundeninhalt von 
150 Stunden ausgerichtet. Kenntnisse 
in Buchhaltung, wie sie in unseren Ba-
sics of Accounting behandelt werden, set-
zen wir voraus.  
Bilanzen zeigt Ihnen, wie man nach 
IFRSs bilanziert. Wir zitieren alle rele-
vanten Standards und deren Absätze, 
um zu zeigen, wo die Vorschriften zur 
Bilanzierung herstammen. Sie sollten 
die Standards nachlesen.  
62 Fallstudien bilden den Hauptbe-
standteil unseres Lehrbuchs. Sie als 
unsere Leser erlernen die Bilanzierung 
durch Fallbeobachtungen und die Er-
läuterungen dazu.  
 
Auf der Webseite des Verlags:  

“www.uvk.digital/9783739830933” 
können Sie über 300 Klausuraufgaben 
mit vollständigen Lösungen herunter-
laden.  
 
Wir schreiben unsere Lehrbücher als 
ein internationales Expertenteam aus 

Deutschland und Südafrika. Sie bauen 
auf unseren Lehrerfahrungen in Osn-
abrück/Lingen (Ems), Cape Town, 
Enschede, Grahamstown, Kuantan, 
Port Elizabeth/George, Seoul und 
Shanghai auf. 
 
Wir danken unseren Kollegen an der 
Hochschule Osnabrück, namentlich 
Frau Prof. Dr. Marion Wendehals, und 
an unseren Partnerhochschulen für 
ihre großartige Unterstützung beim 
Gestalten des Curriculums.  
Wir sind Herrn Dr. Jürgen Schechler 
beim Verlag UVK-Lucius, der unser 
Lektorat in München leitet, für die an-
genehme Zusammenarbeit sehr dank-
bar. Wir genießen die freundliche und 
hoch effiziente Kooperation mit ihm 
bei allen unseren Lehrbüchern (Basics 
of Accounting, Bilanzen, Financial State-
ments und Management Accounting).  
Wir wollen uns besonders bei unsren 
Studierenden und Lesern für ihre wert-
volle Rückkopplung bedanken, was 
uns sehr weiterhilft, die Lehrbücher zu 
verbessern und sie studierfreundlich 
zu gestalten. Wenn Sie uns Anmerkun-
gen zu unseren Lehrbüchern schicken 
möchten, schreiben Sie bitte direkt an: 
BOOK@Prof-Berkau.de. 
 
Enjoy our new edition of Bilan-
zen/Financial Statements! 
 

 
Kapstadt, im Juli 2020 
 
 

Keabetswe Sylvia Berkau, 
Prof. Dr. Carsten Berkau, Dipl.-Ing. 
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1. Konventionen 
 
Die nachfolgenden Konventionen gel-
ten, um die Fallstudien zu vereinfa-
chen. Die Konventionen beziehen sich 
auf Rechtsformen, Steuersätze, For-
mate usw. Sie gelten für dieses Lehr-
buch und unsere Basics of Accounting 
and Management Accounting Lehrbücher 
sowie für alle Online-Übungsaufga-
ben.  
Zu diesem Stadium Ihres Bilanzie-
rungsstudiums können Sie die Kon-
ventionen nicht vollständig verstehen. 
Wir setzen sie aber dennoch an den 
Anfang des Lehrbuchs, damit Sie sie 
zu Beginn lesen.  
Die Konventionen sind alphabetisch - 
bezogen auf den englischsprachigen 
Begriff in Klammern - aufgeführt. So-
mit haben sie die gleiche Reihenfolge 
wie in der englischsprachigen Aus-
gabe. 
 
Abrechnungsperioden (Accounting Periods): 
Die Abrechnungsperioden beginnen 
immer am 1.01.20XX und enden mit 
dem 31.12.20XX. Weiterhin indizieren 
wir die Dekaden mit X wie in 20X4, 
um die Beispiele auf spätere Jahre 
übertragen zu können. Auf X folgt Y, 
danach Z. 
 
Fachausdrücke der Bilanzierung (Ac-
counting Technical Terms): 
Am Ende eines jeden Kapitels erläu-
tern wir neue Fachbegriffe. Sie helfen 
Ihnen, den Inhalt leichter zu verste-
hen. Sie stellen einfache Erläuterungen 
für Sie dar, wenn Sie Anfänger in Bi-
lanzierung sind. Die Fachausdrücke 

werden nicht so formal und präzise ge-
fasst wie die Definitionen des IASB.  
 
Kontennamen (Account Names): 
Alle Kontennamen werden im Text 
großgeschrieben. 
 
Alphabetische Reihenfolge (Alphabetic Or-
der): 
Für alle Aufzählungen verwenden wir 
eine alphabetische Reihenfolge.  
 
Basics (Basics): 
Die Basics sind unser Lehrbuch: Basics 
of Accounting. Sie müssen diese gelesen 
haben, bevor sie mit Financial Statements 
oder mit Bilanzen beginnen. Die Basics 
führen Sie in die internationale Buch-
haltung und Bilanzierung ein, ohne auf 
die internationalen Rechnungslegungs-
standards Bezug zu nehmen. Wir be-
ziehen uns im Text des öfteren auf die 
Basics. 
 
Buchungssätze (Bookkeeping Entries): 
Alle Buchungssätze werden fett ge-
druckt und gehen über die gesamte 
Seitenbreite.  
 
Buchungssatzformat (Bookkeeping Entry 
Format): 
Wir schreiben die Buchungssätze als 
Debit und Credit Entries. DR steht für 
debit recorded und CR für credit re-
corded. 
Siehe z.B. den Buchungssatz für den 
Erwerb eines Kfz: 
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DR Motor Vehicle ................    20.000,00 EUR 
DR VAT ..........................     4.000,00 EUR 
CR Cash/Bank ....................    24.000,00 EUR 

 
Die Kennzeichen für Buchungssätze 
im Text, wie "Buchungssatz (1)", fin-
den sich ebenfalls in den Kontendar-
stellungen "(1)".  
 
Berechnungen (Calculations): 
Bei den Berechnungen schreiben wir 
die Einheiten nur an das Ergebnis. 
Z.B., 10 + 20,50 = 30,50 EUR. Wei-
terhin erscheinen die Berechnungen 
ohne Nachkommastellen, wenn diese 
Null sind. Das Ergebnis wird fett ge-
druckt, damit man berechneten Zahlen 
leichter findet. Alle Berechnungen sind 
Cent-genau oder auf 1 Hundertstel 
von anderen Währungseinheiten ge-
rundet genau. 
 
Fallstudien (Case Studies): 
Wir halten Fallstudien so einfach wie 
möglich, selbst wenn sie dadurch un-
realistisch wirken. Die Lehre der Bilan-
zierung steht im Vordergrund. 
 
Fallstudientext (Case Study Text): 
Wir schreiben Fallstudien in einem ande-
ren Schriftformat als den sonstigen Text 
(kursiv). 
 
Cash-Flow-Einteilung (Cash Flow Separa-
tion): 
Zinsen werden in diesem Lehrbuch 
immer als Finanzierungs-Cash-Flow 
angesehen, selbst wenn IAS 7.33 zu-
lässt, sie sowohl als Cash-Flows aus ge-
wöhnlicher Geschäftstätigkeit oder als 
Finanzierungs-Cash-Flows auszuwei-
sen. Dieses gilt für alle Fallstudien. 
 
 

Unternehmen (Companies):  
In diesem Lehrbuch ist die Rechts-
form von Unternehmen weniger wich-
tig. Rechtsformen gehören nicht zu 
unserem Lehrstoff, sie werden in un-
seren Basics behandelt. Wir achten nur 
darauf, dass die Unternehmen bilan-
zierungspflichtig sind. Dieses ent-
spricht ebenfalls dem Vorgehen des 
IASB. 
Im Gegensatz zu den IFRSs bezeich-
nen wir Unternehmen jedoch nicht 
“Entities”. Wenn Sie diesen Ausdruck 
in den IFRSs lesen, denken Sie daran, 
dass damit Unternehmen gemeint 
sind. Die meisten Unternehmen sind 
Kapitalgesellschaften in der Rechts-
form einer GmbH, AG, Pty Ltd., PLC, 
Inc. usw. 
 
Kosten-Aufwands-Übereinstimmung (Cost-
Expense-Congruence): 
Als Standardfall entsprechen Kosten 
Aufwand und umgekehrt.  
 
Länder (Country): 
Fast alle Fälle spielen sich in Ländern 
ab, wo die IFRSs auf den Einzelab-
schluss anzuwenden sind. Aufgrund 
unserer Lehre in Kapstadt sind viele 
Beispiele auf Südafrika bezogen. 
 
Währungseinheiten (Currency Units): 
Für alle Beispiele gelten die Währun-
gen der Länder, in denen die Fallstu-
dien stattfinden. Wir verwenden den 
üblichen 3-Buchstaben-Code, ZAR 
für südafrikanische Rand oder GBP 
für Britische Pfund Sterling.   
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Datenformat in Tabellen (Data Format in 
Tables): 
Wir verwenden in Abbildungen, die 
mit MS-Excel erstellt wurden, ein eng-
lische Zahlungsformat. In Tabellen 
werden negative Zahlen eingeklam-
mert. Z.B. (7.50) entspricht -7.50 
EUR.  

Datenblatt (Data Sheets): 
WWir zeigen die wichtigsten Informatio-
nen über die Fallstudien in deren Daten-
blättern. Die Datenblätter sind grund-
sätzlich in Englisch. 

Steuervorauszahlungen (Provisional Taxes): 
Es werden keine Steuervorauszahlun-
gen geleistet. Die Steuern werden zum 
Jahresende berechnet und in die kurz-
fristigen Schulden, meistens in das 
Konto Income Tax Liabilities Account 
gebucht. Für deutsche Unternehmen 
gilt § 249 HGB, daher werden Ertrag-
steuern als Rückstellungen ausgewie-
sen. 

So wird es gemacht (How it is Done): 
(1) Dieses Buch enthält
So-wird-es-gemacht-Ab-
schnitte.
(2) Sie geben Ihnen sehr
knappe und präzise An-
weisungen für Ihre Bi-
lanzierungsaufgaben.

Ertragsteuern (Income Taxes): 
Es gilt für unsere Lehrbücher und die 
IFRSs ein vereinfachtes Steuermodell. 
Die Ertragsteuern werden als 30 % des 
Vorsteuerergebnisses EBT errechnet.  

Steuerabschlüsse (Financial Statements for 
Taxation): 
Wir behandeln keine Steuerabschlüsse. 
Steuerabschlüsse dienen uns nur zur 
Bestimmung der Ertragssteuern (Ver-
einfachung) und von Steuerlatenzen.  

Namen (Names): 
Wir benennen Unternehmen und 
schreiben ihre Namen in Großbuch-
staben. Z.B., SCHULZE-
BRAMMELKAMP Ltd. Es sind keine 
Verbindungen zu echten Personen o-
der Unternehmen beabsichtigt. Die 
Namen können zum Identifizieren be-
nutzt werden, somit können Sie sie für 
die Kommunikation mit Ihren Kom-
militonen verwenden. 

Sprache (Language): 
Dieses Lehrbuch ist in deutsch ge-
schrieben, die Abbildungen sind je-
doch wegen des internationalen Be-
zugs englisch. Mit dieser 5. Auflage 
gibt es eine deutsche Übersetzung. Die 
Übersetzung aus dem Englischen ist 
Satz für Satz (nicht wörtlich). 

Lernziele und Zusammenfassungen (Learn-
ing Objectives and Summaries): 
Jedes Kapitel beginnt mit den Lernzie-
len und wird mit einer Zusammenfas-
sung beendet. Wir gewähren Ihnen 
ebenfalls einen kurzen Kapitelüber-
blick über unsere Was-ist-in-diesem Kapi-
tel?-Absätze. 

Rechtsformen von Unternehmen (Legal 
Forms of a Business): 
In diesem Lehrbuch verwenden wir 
die Rechtsformen Ltd., (Pty) Ltd., Sdn. 
Bhd., Bhd., AG, GmbH, UG, PLC, 
Inc. usw. Falls keine Rechtsform ange-
geben wurde, können Sie annehmen, 
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dass das Unternehmen sich in Privat-
besitz befindet, wie SANDPIPER 
BOOKS für einen inhabergeführten 
Buchladen. 

Länge von Monaten/Jahren (Length of a 
Month/Year): 
1 Monat = 21,5 Tage = 4,3 Wochen. 
1 Jahr = 12 gleichlange Monate = 365 
Tage = 52 Wochen.  

Genauigkeit (Level of Precision): 
Wir rechnen auf 2 Nachkommastellen 
genau. Nebenrechnungen werden 
ebenfalls gerundet. An manchen Stel-
len rechnen wir mit MS-Excel; daher 
sind die Berechnungen im Hinter-
grund genauer als sichtbar. 
In Jahresabschlüssen werden die Be-
träge auf den nächsten vollen Wäh-
rungsbetrag gerundet.  

Links (Links): 
Links im Buch führen Sie zu weiteren 
Erläuterungen und Zusatzlektüre.  

Literaturangaben (Literature): 
Die Hauptquelle für das Erstellen von 
Jahresabschlüssen sind die vom Inter-
national Accounting Standard Board 

IASB veröffentlichten Standards. Am 
Ende des Lehrbuchs geben wir weitere 
Literaturempfehlungen.  

Wenn etwas fehlt (Non-existing Items): 
Falls etwas nicht erwähnt wurde, gibt 
es es auch nicht.  

Zahlungsbedingungen (Payment Terms): 
In diesem Lehrbuch sind Steuer- und 
Zahlungen, die aus Gewinnausschüt-
tungen entstehen, in der nächst folgen-
den Abrechnungsperiode fällig.  

Kontendarstellungen (Presentation of Ac-
counts): 
Konten werden als T-Konten gezeigt. 
Sie enthalten einen 3-Buchstaben-
Code zur Kennzeichnung des Bu-
chungssatzes oder der Gegenbuchung. 
Aufwands- und Ertragskonten (nomi-
nal Accounts) führen die Abrech-
nungsperiode als Suffix, wie "Depreci-
ation-20X4". Konten werden englisch-
sprachig, außer in Kapitel (2), bezeich-
net. Siehe die Konten für den Bu-
chungssatz zum Erwerb eines Kfz: 

D C D C
(1) 20,000.00 (1) 4,000.00

D C
(1) 24,000.00

Cash/Bank C/B 

Property, plant, equipment PPE Value added tax VAT

Abbildung 1.1: Konten 
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Ratierliche Berechnung von Abschreibungen 
und Zinsen (Pro-Rata-Temporis Calcula-
tion of Depreciation and Interest): 
Obwohl Abschreibungen und Zins-
aufwand als Jahressätze angegeben 
werden, berechnen wir sie ratierlich 
und monatsgenau. Die monatliche Ab-
schreibung wird als Jahresabschrei-
bung dividiert durch 12 berechnet. Im 
Fall, dass ein Unternehmen einen Ver-
mögenswert für einen kürzeren Zeit-
raum als ein ganzes Jahr besitzt, zählt 
ein Monat zur Bestimmung der Ab-
schreibungen, wenn der Vermögens-
wert dessen überwiegenden Teil in Be-
sitz war.  
Zinssätze werden pro Jahr angegeben 
(/a) und jährlich verzinst (keine unter-
jährige Zinseszinsrechnung). Für Kre-
dite, die für eine kürzere Periode als 
ein Jahr aufgenommen werden, wird 
der Zinsaufwand ebenfalls ratierlich 
und monatsgenau berechnet. Der 
Zinsaufwand für ein Bankdarlehen 
über 100.000,00 EUR, das am 
9.06.20X4 mit einem jährlichen Zins-
satz von 10 %/Jahr aufgenommen 
wurde, beträgt der Zinsaufwand, der 
zum Jahresende gezahlt wird: 7 · 
100.000 · 10%/12 = 5.833,33 EUR. 
Falls ein Datum nicht mit dem Jahres-
beginn oder -ende übereinstimmt, 
wird der Monat unterstrichen, um Sie 
auf diesen Sachverhalt hinzuweisen, 
z.B. 11.06.20X4.
Standardmäßig finden Tilgungen am
Jahresende statt.
Zinsaufwand wird nur für langfristige
Schulden, wie Bankdarlehen, Anleihen
usw. berechnet. Es werden keine
Überziehungszinsen berücksichtigt.
Eine Ausnahme ist das Kapitel (37) in
unseren Basics.

Zitation von Gesetzestexten/IFRSs (Quo-
tation of Law Texts/Standards): 
Gesetze/Standards werden wie ‘§ 266 
HGB’ oder ‘IAS 1.68’ zitiert. Wir ver-
wenden den Originalnamen des Geset-
zes. Beachten Sie, dass die Nummern 
von Paragrafen in den IFRSs Ände-
rungen unterliegen können. 

Reihenfolge von Buchungssätzen (Sequence of 
Bookkeeping Entries): 
Die Reihenfolge von Buchungssätzen 
folgt der logischen Reihenfolge im 
Text. Die Kennzeichnung von Bu-
chungssätzen, z.B. "(1), (2), (3) …" 
gibt keine Reihenfolge an, noch schrei-
ben wir eine solche vor. 

Kapitalertragsteuern (Tax on Capital Re-
turns (Dividend Tax)): 
Die Kapitalertragsteuer ist eine Ein-
kommensteuerart. Der Kapitalertrag-
steuersatz ist in diesem Lehrbuch 25 % 
bezogen auf den Kapitalertrag. Beach-
ten Sie, dass die Kapitalertragsteuer 
keine Unternehmenssteuer ist, obwohl 
sie vom Unternehmen geschuldet 
wird. Sie wird in den meisten Ländern 
als Abzugssteuer von privaten Perso-
nen erhoben. 

Umsatzsteuer (Value Added Tax, Goods 
and Service Tax): 
VAT steht für Mehrwertsteuer (Value 
Added Tax) und GST für Goods and 
Service Tax. Mit Ausnahme, z.B. in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
oder einigen Bundesstaaten der USA, 
wie Delaware, Alaska etc., zahlen Ver-
braucher eine Umsatzsteuer, wenn sie 
Waren kaufen oder Leistungen bezie-
hen. In diesem Lehrbuch wenden wir 
nur ein VAT Account für Vorsteuer 
und Umsatzsteuerschulden an. Der 
Umsatzsteuersatz (VAT Rate) beträgt 



Berkau: Bilanzen 5-te Aufl. 1-8

in unseren Lehrbüchern immer 20 %. 
Wir ignorieren auch verminderte Um-
satzsteuersätze, wie sie in einigen Län-
dern auf Lebensmittel, Bücher usw., 
erhoben werden.  

Umsatzsteuerabzugsberechtigung (VAT 
Reduction): 
Es wird angenommen, dass jedes Un-
ternehmen, das in diesem Lehrbuch 
behandelt wird, vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist.  

Abstimmungskonto für Fertigungsaufträge 
(Work-in-Process Account): 
Wir verwenden das Work-in-Process 
Account als Abstimmungskonto für 
Fertigungsaufträge und nennen es 
Work-in-Process WIP. Ebenso ver-
wenden wir ein Work-in-Process Ac-
count für einzelne Fertigungsaufträge, 
fügen aber dann die Auftragsnummer 
der Bezeichnung hinzu, z.B. das 

Konto "Work-in-Process 4711" für 
den Fertigungsauftrag 4711.  

WWW 
Wir stellen Ihnen eine große Anzahl 
von Übungsaufgaben und Zusatzma-
terial zur Verfügung. Besuchen Sie 
dazu die Webseite: 

www. uvk.digital/ 9783739830933. 
Die meisten der Übungsaufgaben sind 
unsere Klausuraufgaben an der Hoch-
schule Osnabrück oder bei ihren Part-
nerhochschulen, hauptsächlich in Süd-
afrika, China, Südkorea und Malaysia. 

10-20-30 Rule:
Für dieses Lehrbuch gilt die 10-20-30
Regel. Falls nichts Anderes angegeben
wurde, beträgt der Zinssatz 10 %/Jahr,
der Umsatzsteuersatz 20 % und der
Gesamtsteuersatz (Ertragsteuern) 30
%/Jahr.
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2. Der Handelsrechtliche Jahresabschluss nach HGB

Was enthält dieses Kapitel? 
In diesem ersten Kapitel beziehen wir 
uns auf das deutsche Handelsgesetz-
buch HGB und führen in die rechtli-
chen Grundlagen der Bilanzierung in 
Deutschland ein. Wir zeigen die Er-
stellung des handelsrechtlichen Jahres-
abschlusses anhand der Fallstudie 
KIELING TAXI GmbH, wie er nach 
deutschen Gesetzen aufzustellen ist. 
Wir gehen davon aus, dass Sie grund-
legendes Wissen über deutsche 
Rechtsformen und die Buchhaltung 
mitbringen, wie es in den Kapiteln 1 – 
15 unseres Lehrbuchs Basics of Ac-
counting dargestellt wird.1 

Lernziele: 
Nachdem Sie dieses Kapitel (2) durch-
gearbeitet haben, können Sie eine Bi-
lanz und eine Gewinn- und Verlust-
rechnung für ein Unternehmen in 
Deutschland erstellen und besitzen 
ausreichend Sprachkompetenz, um 
über Rechnungswesen im beruflichen 
Umfeld sprechen und schreiben zu 
können. Sie sind mit den Fachausdrü-
cken der deutschen Rechnungslegung 
vertraut und kennen wichtige Vor-
schriften des deutschen Handelsge-
setzbuches HGB. 

Hinsichtlich der Rechtsformen unter-
scheiden wir Unternehmen, die in Pri-
vatbesitz stehen, und solche, die sich 
in Streubesitz befinden (öffentlich).  

1  Siehe Berkau, C., Berkau, K.S.: Basics of Ac-
counting. 

Privatunternehmen können Einzelun-
ternehmen, Partnerschaften oder in 
Privatbesitz befindliche Kapitalgesell-
schaften sein. Eine Partnerschaft ist in 
Deutschland eine GbR, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, siehe §§ 705 – 
740 BGB. Genau wie bei einem Ein-
zelunternehmen sind die Eigentümer 
einer GbR uneingeschränkt und ge-
samtschuldnerisch (jointly) für das 
Vermögen und die Schulden ihres Ge-
schäfts haftbar. Somit können sie ihren 
Anteil verlieren und für Schulden haft-
bar gemacht werden.  
Öffentliche Unternehmen sind Kapi-
talgesellschaften mit gestreuten Besitz-
verhältnissen. (Staatliche Unterneh-
men werden von uns nicht behandelt. 
Dort ist das Rechnungswesen anders.) 
Wenn die Anteile eines Unternehmens 
an einer Börse öffentlich gehandelt 
werden, kann Jeder Aktien erwerben 
und zu einem Teilhaber werden.  

Die Haftung einer Kapitalgesellschaft 
reicht nur bis zur Höhe des Eigenkapi-
tals. Die Eigentümer haften nicht für 
Schulden. Daher ist das Schützen der 
Gläubiger ein wesentlicher Grund für 
das Aufstellen von Jahresabschlüsse 
nach HGB in Deutschland. Die Gläu-
biger sind deshalb schutzbedürftig, 
weil die Eigentümer nur beschränkt, 
d.h. nur bis zur Höhe des Eigenkapi-
tals, haften. Wir definieren Eigenkapi-
tal später, für jetzt, besteht das Eigen-
kapital aus den Einlagen der Eigentü-
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mer und allen vom Unternehmen ein-
behaltenen Gewinnen. Das Eigenkapi-
tal wird auch als Buchwert eines Un-
ternehmens bezeichnet. Mit anderen 
Worten, ein Unternehmen besitzt ei-
nen Wert, der das gezeichnete Kapital 
plus als Rücklagen oder Gewinnvor-
trag thesaurierte Gewinne umfasst. 
Buchwert bedeutet, dass die Unterneh-
mensbewertung aus den Aufzeichnun-
gen der Buchhaltung ableitet wird. An-
dere Methoden zur Unternehmensbe-
wertungen beziehen sich auf den Bör-
senwert oder diskontierte zukünftige 
Free Cash-Flows.2  
In Deutschland müssen Kapitalgesell-
schaften und Kaufleute die deutschen 
Rechnungslegungsstandards erfüllen 
(GAAPs = Generally Accepted Ac-
counting Principles). Die deutschen 
GAAPs sind das deutsche Handelsge-
setzbuch. Das HGB beinhaltet Para-
grafen für Kaufleute und Kapitalge-
sellschaften.  
Das deutsche Handelsgesetzbuch er-
fordert, dass o.g. Unternehmen Bü-
cher führen und regelmäßig (jährlich) 
einen handelsrechtlichen Jahresab-
schluss aufstellen. Es gilt § 242 HGB.  
Alle Kaufleute müssen nach § 239 
HGB Bücher führen und ein Ver-
zeichnis ihres Vermögens und ihrer 
Schulden nach § 240 HGB aufstellen. 
Dieses gilt auch, wenn sie keine Kapi-
talgesellschaften sind. Als klein einge-
stufte Kaufleute, das sind solche, de-
ren Jahresumsatz 600.000,00 
EUR/Jahr in zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren nicht überschreitet, und de-
ren Jahresüberschuss geringer als 
60.000,00 EUR/Jahr ist, sind von der 
Anwendung der §§ 238 – 241 HGB 

2  Siehe Schmidtlin, N.: Company Valuation and 
Seppelfricke, P.: Unternehmensbewertungen. 

ausgenommen, siehe §241a HGB. Die 
Befreiung gilt nur für Kaufleute, die 
nicht in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft geführt werden.  
Neben Kaufleuten muss jede Kapital-
gesellschaft einen Jahresabschluss 
nach § 264 HGB aufstellen. Dafür gibt 
es keine Ausnahmen.  
Das Gesellschaftsrecht besteht in 
Deutschland aus dem GmbHG und 
dem AktG.  
Deutsche Kapitalgesellschaften sind 
die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung GmbH (oder als kleiner Ableger 
davon eine Unternehmergesellschaft 
UG (haftungsbeschränkt)) und die Ak-
tiengesellschaft AG. AGs sind Unter-
nehmen auf Aktienbasis. Sie stellen 
häufig öffentliche Unternehmen dar. 
Im Gegensatz dazu ist eine GmbH mit 
einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft in Privatbesitz wie einer PLC o-
der einer (Pty) Ltd. vergleichbar. Ar-
beiten Sie sich in das GmbHG und 
AktG für weitere Einzelheiten ein. In 
diesem Lehrbuch werden deutsche 
Unternehmen nur in der Rechtsform 
von Kapitalgesellschaften behandelt. 

Allgemein müssen Kaufleute und Ka-
pitalgesellschaften nach §§ 239, 242 
und 264 Bücher führen und Jahresab-
schlüsse aufstellen. Der handelsrecht-
liche Jahresabschluss in Deutschland 
umfasst eine Bilanz und eine Gewinn- 
und Verlustrechnung (§ 242 HGB). 
Kapitalgesellschaften müssen zusätz-
lich einen Anhang und einen Lagebe-
richt nach § 264 HGB aufstellen. Im 
Unterschied zum Lagebericht zählt der 
Anhang zum Jahresabschluss, siehe § 
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264 HGB. Der Anhang enthält Anga-
ben zur Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach § 284 HGB. 

Als Nächstes behandeln wir das Grün-
den einer Kapitalgesellschaft: Um in 
Deutschland eine Kapitalgesellschaft 
zu gründen, muss eine Eintragung in 
das Handelsregister erfolgen. Die 
Handelsregisterrolle wird bei den 
Amtsgerichten geführt. Die zukünfti-
gen Vertreter der Gesellschaft müssen 
für die Gründung einen Notar beauf-
tragen. Der Notar setzt einen Grün-
dungsvertrag auf (Memorandum of In-
corporation MOI oder The Articles), 
der u.a. den Zweck der Gesellschaft, 
ihre Adresse, die Namen der gesetzli-
chen Vertreter usw. festlegt. 
Hier beginnt bereits unsere Bilanzie-
rungstätigkeit: eine Position des Grün-
dungsvertrags ist die Eröffnungsbilanz 
nach § 240 HGB, die formal nach den 
Anforderungen des § 266 HGB aufzu-
stellen ist. Die Eröffnungsbilanz ent-
hält zum Zeitpunkt der Gründung 
höchstwahrscheinlich nur die Position 
gezeichnetes Kapital und Kasse/Bank 
(Kassenbestand, Bundesbankgutha-
ben, Guthaben bei Kreditinstituten 
und Schecks). Häufig ist das gezeich-
nete Kapital der Geldbetrag, der in das 
Bankkonto des Unternehmens einge-
zahlt wurde. Ein Unternehmen kann 
auch durch Einbringen von Sachanla-
gen an Stelle von Bankguthaben ge-
gründet werden. Die gesetzlichen Vor-
schriften erfordern von der Kapitalge-
sellschaft, dass diese eine Steuerbilanz 
und einen handelsrechtlichen Jahres-
abschluss aufstellt. Eine Kapitalgesell-
schaft erstellt somit zwei Jahresab-
schlüsse nach unterschiedlichen Ge-
setzen. Einer folgt dem deutschen 

HGB und der andere der Steuergesetz-
gebung in Deutschland, hauptsächlich 
dem deutschen Einkommensteuerge-
setz EStG. Die Gesetze verfolgen un-
terschiedliche Ziele, weshalb eine Jah-
resabschlusserstellung, die beiden 
Zwecken genügt, dem deutschen Han-
delsrecht und dem deutschen Steuer-
gesetz, nicht möglich ist.  
Der handelsrechtliche Jahresabschluss 
erfordert i.d.R. eine Veröffentlichung 
beim zuständigen Amtsgericht. Diese 
kann über die Website des Bundesan-
zeiger Verlags erfolgen. Für das Einrei-
chen einer Steuerbilanz fordert das 
deutsche Finanzamt eine Übertragung 
in elektronischer Form, dieses wird als 
E-Bilanz bezeichnet (§ 5b EStG). Fak-
tisch bedeutet die standardisierte Steu-
erbilanz den Einsatz von geeigneter
Buchhaltungssoftware, um die Schnitt-
stellenanforderungen zu erfüllen. In
Deutschland wird der Steuerabschluss
nach einer bestimmten Taxonomie
übertragen; diese wird z.B. durch das
DATEV-Format erfüllt. Die DATEV
ist eine Deutsche Organisation, die
Software für das Rechnungswesen und
die Besteuerung erstellt.

In diesem Lehrbuch konzentrieren wir 
uns auf handelsrechtliche Jahresab-
schlüsse. Wir beachten keine steuerli-
chen Gesetze und Vorschriften und 
stellen keine Steuerbilanzen auf.   
Bevor wir die Steuergesetze beisei-
telassen, behandeln wir zwei Aspekte: 
(1) Vereinfachung für die Ertragsteu-

erberechnung.
(2) Umsatzsteuern.
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Ad (1): Ertragsteuerberechnung 
In Ihrer Steuervorlesung erlernen Sie 
die nationalen Steuerberechnungsver-
fahren. Das Einkommensteuergesetz, 
wie in Deutschland das EStG, stellt auf 
eine gerechte Besteuerung ab. Aus der 
Sicht der Steuergesetzgebung bedeutet 
Fairness, dass eine Person/ein Unter-
nehmen mit hohen Einkünften nach 
höheren Steuersätzen besteuert wird, 
als jemand der gering verdient. Das 
Steuergesetz stellt auf auf das Potential 
des Steuerpflichtigen, zum allgemei-
nen Wohlstand beitragen zu können, 
ab. Die Steuergesetze enthalten zahl-
reiche Detailvorschriften und Ausnah-
meregelungen für Steueranpassungen, 
z.B. gibt es Freibeträge für Geringver-
diener, Steuerklassen für Steuerpflich-
tige, die den Familienstatus berück-
sichtigen usw. Für dieses Lehrbuch
vereinfachen wird die Ertragsteuerbe-
rechnung. Wir multiplizieren den Vor-
steuergewinn mit einem Gesamtsteu-
ersatz von 30 %. Für ein echtes Unter-
nehmen müssen Sie diese Steuerbe-
rechnung durch eine detaillierte Er-
tragsteuerberechnung ersetzen.3 Un-
sere Steuerberechnungsvereinfachung
stimmt mit derjenigen überein, die
auch das IASB anwendet.

Ad (2): Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer, 
Value Added Tax VAT) ist eine Ver-
brauchssteuer und wird von dem Käu-
fer von Erzeugnissen oder dem Emp-
fänger von Dienstleistungen erhoben. 
Die Umsatzsteuer ist immer dieselbe, 
egal ob der Verbraucher reich oder 

3  Siehe Schneeloch, D.; Meyering, S.; Patek, G.: 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. 

arm ist. Sie folgt nicht dem Tragfähig-
keitsprinzip. Ob Sie einen teuren 
Sportwagen oder mit Ihrem letzten 
Euro ein Brot bezahlen, es wird Alles 
nach dem gleichen Steuersatz besteu-
ert. Unternehmen sind im Allgemei-
nen von der Umsatzsteuer befreit, weil 
sie nicht konsumieren, sondern Zwi-
schenerzeugnisse oder Handelswaren 
kaufen bzw. Dienstleistungen bezie-
hen, um Produkte herzustellen oder 
selbst Dienstleistungen zu erbringen. 
Einem Unternehmen, das Güter oder 
Dienstleistungen bezieht, wird die ge-
zahlte Vorsteuer zurückerstattet. Auf 
diesem Weg wird keine Umsatzsteuer 
von Unternehmen erhoben. Die Vor-
steuererstattung wird in der nachfol-
genden Abrechnungsperiode auf der 
Grundlage einer monatlich einzu-
reichenden Umsatzsteuererklärung er-
stattet.4 Auf der anderen Seite, aus der 
Sicht des Unternehmens, das Produkte 
und Dienstleistungen verkauft, werden 
Umsatzsteuern von ihren Kunden im 
Auftrag des zuständigen Finanzamtes 
vereinnahmt. Wenn der Käufer ein 
Unternehmen ist, wird er ebenso spä-
ter einen Anspruch auf Erstattung ha-
ben. Technisch gesehen zeichnen alle 
Unternehmen ihre Umsatzsteuerzah-
lungen und -einnahmen in einem Um-
satzsteuerkonto auf. Sie zahlen den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Um-
satzsteuerschuld (Output-VAT) und 
der Vorsteuer (Input-VAT), hier, zu 
einem Umsatzsteuersatz von 20 % in 
der nachfolgenden Abrechnungsperi-
ode. 
Um Vorsteuern erstattet zu bekom-
men, muss ein Unternehmen sich re-

4  Gemäß unseren Konventionen wird eine jährli-
che Erstattung/Zahlung angewendet. 
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gistrieren lassen, was bei der Grün-
dung automatisch erfolgt. Einem Un-
ternehmen wird grundsätzlich das 
Steuermerkmal "vorsteuerabzugsbe-
rechtigt" vom Finanzamt zugeteilt. Für 
eine Ausnahmebehandlung muss das 
Unternehmen größenabhängige Be-
dingungen nachweisen, die an den 
Umsatz und den Gewinn geknüpft 
sind. Wir wenden in diesem Lehrbuch 
und auf der Website für Online-Auf-
gaben die Vorsteuerabzugsberechti-
gung für alle Unternehmen an. Manch-
mal finden Sie den Hinweis "Vernach-
lässigen Sie die Umsatzsteuer", wenn 
die Umsatzsteuer keine Rolle spielt, 
z.B. bei Kalkulationsaufgaben, oder
um Fälle zu vereinfachen. 

Nachfolgend behandeln wir die erste 
Fallstudie KIELING TAXI GmbH. 
Die Fallstudie ähnelt dem Fall der 
KENILWORTH METERED TAXI 
SERVICE Ltd., die im nächsten Kapi-
tel (3) bezogen auf internationale 
Rechnungslegung vorgetragen wird. 
Auf diese Weise zeigen wir die Anwen-
dung des deutschen HGBs und der in-
ternationalen Rechnungslegung an 
ähnlichen Beispielen. Beachten Sie, 
dass es nicht Ziel dieses Lehrbuchs ist, 
Rechnungslegungsstandards zu ver-
gleichen. Dieses macht für die Anwen-
dung der Rechnungslegung wenig 
Sinn, weil der Bilanzierende kein 
Wahlrecht hinsichtlich der anzuwen-
denden Rechnungslegung ausüben 
kann. 
Diese erste Fallstudie wiederholt ei-
nige grundlegenden Aspekte der Bilan-
zierung und gibt Ihnen einen ersten 
Einblick in die Jahresabschlusserstel-
lung. Wir beziehen uns auf das deut-
sche Handelsgesetzbuch und buchen 
gemäß der deutschen Buchhaltung. 

Datenblatt für die KIELING TAXI 
GmbH 

DDomicile: Germany (Hanover). 
Reporting currency: EUR. 
Classification: Service provider. 
Establishment: 1.01.20X1; owner's con-
tribution: 50,000.00 EUR, 10,000.00 EUR 
thereof as license.  
Acquisition of a car: 30,000.00 EUR net 
amount, taxi equipment 5,000.00 EUR 
net amount. 
Depreciation: straight-line method over 
3 years, residual value 8,000.00 EUR. 
Relevant Accounting periods 
20X1/20X2. 
Revenue: 100,000.00 EUR / 105,000.00 
EUR. 
Labour for drivers: 50,000.00 EUR / 
55,000.00 EUR. 
Operational expenses (VATable): 
15,000.00 EUR / 16,000.00 EUR. 
Appropriation of profits: 20X1: carried 
forward / 20X2: 10,000.00 EUR payment 
to owners, 10,000.00 EUR to reserves, 
remainder carried forward. 
VAT 20 %. 

Der Taxifahrer Theo Kieling macht sich 
selbständig und erwirbt in Hannover 
eine Taxilizenz. Sein Taxi wird unter der 
Ordnungsnummer 43 registriert. Um 
sein finanzielles Risiko zu begrenzen, 
gründet Herr Kieling eine Kapitalgesell-
schaft, deren Anteile privat gehalten 
werden, unter dem Namen KIELING TAXI 
GmbH. Eine GmbH folgt deutschem Ge-
sellschaftsrecht, insbesondere dem 
GmbH-Gesetz (GmbHG) und erfordert 
eine Einlage nicht unter 25.000,00 EUR 
von ihren Eigentümern. Die GmbH-Grün-
dung erfordert eine Übertragung durch 
einen Notar, die Eintragung in das Han-
delsregister beim zuständigen Amtsge-
richt und eine Anmeldung beim Finanz-
amt. Herr Kieling macht einen Termin 
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bei seinem Anwalt Dr. Meppen. Das Un-
ternehmen wird mit einer Einlage von 
Herrn Kieling in Höhe von 50.000,00 EUR 
gegründet, die nur zum Teil eingezahlt 
wird. Der Rest des Stammkapitals ist ei-
ner Taxilizenz im Wert von 10.000,00 
EUR zugeordnet. Herr Kieling eröffnet 
ein Firmenkonto bei seiner Hausbank 
und zahlt 40.000,00 EUR darauf ein, be-
vor er zum Anwalt fährt.  

Am 27.12.20X0 sucht Herr Kieling seinen 
Anwalt auf und überreicht ihm den be-
stätigten Kontoauszug und die von der 
Stadt Hannover ausgestellte Taxilizenz 
als Nachweis für das Stammkapital. Er 
stellt ebenso eine Eröffnungsbilanz nach 
den Formalvorschriften des § 266 HGB 
auf. Siehe die Eröffnungsbilanz in Abbil-
dung 2.1. Nach § 244 HGB muss Herr 
Kieling die Bilanz in Deutsch einreichen. 
Sie muss alle Beträge in EUR zeigen. 

Aktivseite [EUR] Passivseite [EUR]
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle 10,000.00 I. Gezeichnetes Kapital 50,000.00 
Vermögensgegenstände II. Kapitalrücklage
II. Sachanlagen III. Gewinnrücklage
III. Finanzanlagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte B. Rückstellungen
II. Forderungen und sonstige I. Rückst. für Pensionen
Vermögensgegenstände II. Steuerrückstellungen
III. Wertpapiere III. sonst. Rückstellungen
IV. Kassenbestand, 40,000.00 
Bundesbankguthaben, C. Verbindlichkeiten
Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks D. Rechnungsabgrenzungsposten

C. Rechnungsabgrenzungsposten E. Passive latente Steuern

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus
der Vermögensverrechnung

50,000.00 50,000.00 

Kieling Taxi GmbH
 BILANZ

 zum 1.01.20X1

Abbildung 2.1: Eröffnungsbilanz der KIELING TAXI GmbH 

Der Rechtsanwalt und Notar Dr. Mep-
pen stellt den Gründungsvertrag auf, der 
Theo Kieling zum Geschäftsführer des 
neuen Unternehmens KIELING TAXI 
GmbH beruft. 

Dr. Meppen reicht den Gründungsver-
trag beim zuständigen Amtsgericht Han-
nover ein, was zwei Ereignisse auslöst: 
(1) Die KIELING TAXI GmbH wird in das
Handelsregister am Amtsgericht Hanno-
ver eingetragen und (2) das Unterneh-
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men wird steuerpflichtig. Herr Kieling er-
hält eine Gründungsbestätigung vom 
Amtsgericht und vom deutschen Finanz-
amt in Hannover. Letzteres weist der 
KIELING TAXI GmbH eine Steuer-ID-
Nummer zu und bestätigt die Vorsteuer-
abzugsberechtigung.  

Zu diesem Zeitpunkt (2.01.20X1) nimmt 
die KIELING TAXI GmbH ihre Tätigkeit 
auf. Sie muss Bücher führen und ein In-
ventar aufstellen. Zum Zeitpunkt der 
Gründung besitzt die Gesellschaft die 
Taxilizenz und 40.000,00 EUR Bankgut-
haben. 

Am 4.01.20X1 erwirbt die KIELING TAXI 
GmbH einen gebrauchten Mercedes-
Benz E220 zu Anschaffungskosten von 
30.000,00 EUR (netto). Anschaffungs-
kosten sind nach § 253 HGB und § 15 
UStG immer netto, wenn das Unterneh-
men vorsteuerabzugsberechtigt ist und 
die Rechnung die Umsatzsteuer aus-
weist. Der Autohändler ist selbst vor-
steuerabzugsberechtigt und weist die 
Vorsteuer in der Rechnung aus. Ein pri-
vater Verkäufer kann das nicht. Die 
KIELING TAXI GmbH fordert im nachfol-
genden Jahr die Vorsteuererstattung für 
den Autokauf vom Finanzamt zurück. 
Zusätzlich lässt die KIELING TAXI GmbH 
das Auto von einem spezialisierten Taxi-
ausrüster für den Einsatz als Taxi um-
bauen. Der Mercedes-Benz E220 hat 
jetzt ein Taxischild auf seinem Dach, ein 
Funkgerät für die Kommunikation mit 
der Taxizentrale, einen Taxameter und 
Sitzkontakte, welches alles zusammen 
6.000,00 EUR (brutto) kostet. Der Aus-
rüster weist die Vorsteuer auf seiner 
Rechnung aus. Sie beträgt: 5.000 · 20% 

5  Nach deutscher Afa-Tabelle werden Taxis über 
fünf Jahre abgeschrieben. Das Fahrzeug ist je-
doch gebraucht. 

= 11.000,00 EUR. Somit betragen die ge-
samten Anschaffungskosten (netto) für 
das Taxi: 30.000 + 5.000 = 335.000,00 
EUR. Die KIELING TAXI GmbH zahlt: 
35.000 · (1 + 20%) = 442.000,00 EUR per 
Banküberweisung an den Autohändler 
und für die Einbauten an den Taxiaus-
rüster. Die Berechnung der Anschaf-
fungskosten folgt dem § 255 HGB. 
Die Abschreibung für das Taxi erfolgt 
nach linearer Abschreibungsmethode 
über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren.5 
Der vom Bundesfinanzminister ausgege-
bene Tabelle für Absetzung für Abnut-
zung Afa-Tabelle ist für den Steuerab-
schluss zu folgen. Die KIELING TAXI 
GmbH plant das Auto nach dem 
31.12.20X3 für 8.000,00 EUR (netto) zu 
verkaufen.  
Der abschreibungsfähige Betrag des Ta-
xis ist: 35.000 – 8.000 = 227.000,00 EUR. 
Der jährliche Abschreibungsaufwand 
beträgt: 27.000 / 3 = 99.000,00 EUR/Jahr. 
Nach Abzug der Abschreibungen weist 
die KIELING TAXI GmbH am 31.12.20X1 
ihr Auto zu einem Buchwert von: 42.000 
/ 120% - 9.000 = 226.000,00 EUR aus. Die 
Abschreibung wird am Ende der Abrech-
nungsperiode gebucht. 
Die KIELING TAXI GmbH erwirtschaftet 
durch Taxifahrten während der Abrech-
nungsperiode 20X1 einen Umsatz von 
100.000,00 EUR. Durch die Vorsteuerab-
zugsberechtigung zahlen die Taxikunden 
(alle zusammen) den Bruttopreis, der: 
100.000 · 120% = 1120.000,00 EUR be-
trägt. Der Lohnaufwand für die Fahrer 
beträgt 50.000,00 EUR/Jahr und für die 
Betriebsausgaben zahlt die KIELING TAXI 
GmbH 18.000,00 EUR/Jahr, letzteres ist 
der Bruttobetrag. Die Betriebsausgaben 
sind umsatzsteuerrelevant, weil sie hier 
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Fremdleistungen darstellen. Der Netto-
wert der Betriebsausgaben ist: 18.000 / 
120% = 115.000,00 EUR/Jahr. Alle Taxi-
fahrer arbeiten freiberuflich und die 
KIELING TAXI GmbH zahlt ihnen 
50.000,00 EUR/Jahr, welche deren Steu-
ern beinhalten. Freiberufler sind für das 
Erklären und Zahlen ihrer Einkommens-
teuer selbst verantwortlich. 

Sehen Sie nachfolgend die Buchungs-
sätze im Format eines Journals. Um die 
Fallstudie zu vereinfachen, buchen wir 
alle gleichen Geschäftsvorfälle als einen 
einzigen Buchungssatz, der auf die Mitte 
der Abrechnungsperiode 20X1 datiert ist 
(30.06.20X1).  

Nr Betrag Datum Buchungstext Soll Haben
OV 10,000.00  2.01.20X1 Unternehmensgründung Konzessionen gez. Kapital

40,000.00  Kasse/Bank gez. Kapital
(1) 30,000.00 4.01.20X1 Anschaffung eines Taxis PKW Kasse/Bank

6,000.00  Vorsteuer Kasse/Bank
(2) 5,000.00 5.01.20X1 Taxiumrüstung PKW Kasse/Bank

1,000.00  Vorsteuer Kasse/Bank
(3) 9,000.00 31.12.20X1 Afa Taxi Afa Kfz PKW
(4) 100,000.00 30.06.20X1 Umsatz aus Fahraufträgen Kasse/Bank Erlöse

20,000.00  Kasse/Bank Umsatzsteuern
(5) 50,000.00 30.06.20X1 Löhne Löhne Kasse/Bank
(6) 15,000.00 30.06.20X1 Betriebsaufwand Sonst. Aufwand Kasse/Bank

3,000.00  Vorsteuer Kasse/Bank

Kieling Taxi GmbH's 
 JOURNAL 

20X1

Abbildung 2.2: Journal der KIELILNG TAXI GmbH (20X1) 

Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt 
uns den Vorsteuergewinn für 20X1, be-
rechnet als Umsatz minus Lohnaufwand 
minus Betriebsaufwand minus Abschrei-
bungen: 100.000 – 50.000 – 15.000 – 
9.000 = 226.000,00 EUR.  
Die Beträge für die Gewinnermittlung 
sind:  
- Umsatz: 100.000,00 EUR.
- Lohnaufwand: 50.000,00 EUR.
- Betriebsaufwand: 15.000,00 EUR.
- Abschreibung: 9.000,00 EUR.

Die KIELING TAXI GmbH zahlt Ertrag-
steuern nach unserem vereinfachten 
Steuermodell im Umfang von: 26.000 · 
30% = 77.800,00 EUR.  

Als Nächstes behandeln wir die Bilanz 
zum 31.12.20X1. Eine Bilanz zeigt alle 
Vermögensgegenstände auf ihrer linken 
Seite. Bei der KIELING TAXI GmbH steht 
dort das Auto als Sachanlage und die Ta-
xilizenz als immaterielles Vermögen so-
wie der Saldo des Kasse/Bank-Kontos. 
Der Wertansatz für das Taxi nach Ab-
schreibung beträgt: 35.000 – 9.000 = 
26.000,00 EUR. Die Taxilizenz wird nicht 
abgeschrieben, weil sie nicht verfällt. Sie 
kann auch weiterverkauft werden. Der 
Schlussbestand des Kontos Kasse/Bank 
beträgt: 40.000 – 36.000 – 6.000 + 
120.000 – 50.000 – 18.000 = 550.000,00 
EUR. Die obigen Beträge (Cash/Bank) 
enthalten die Umsatzsteuer und stam-
men aus:  
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- Einlage: 40.000,00 EUR.
- Anschaffung des Autos: 36.000,00

EUR. 
- Umbau zum Taxi: 6.000,00 EUR.
- Umsatzeinnahmen: 120.000,00

EUR.
- Löhne für die Fahrer: 50.000,00

EUR.
- Zahlung von Betriebsaufwand für

das Taxifahren: 18.000,00 EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz erkennen 
wir den Eigenkapitalbereich, der das ge-
zeichnete Kapital von 50.000,00 EUR 
und das Nachsteuerergebnis im Umfang 
von: 26.000 – 7.800 = 118.200,00 EUR 
zeigt. Unterhalb des Eigenkapitals zeigt 
das Unternehmen Rückstellungen für Er-
tragsteuern im Umfang von 7.800,00 
EUR.  
Aufgrund der Vorsteuerabzugsberechti-
gung muss die KIELING TAXI GmbH die 
Umsatzsteuer berücksichtigen. Die Um-
satzsteuerschulden stammen aus den 
Fahraufträgen während der Abrech-
nungsperiode 20X1 und werden über die 
Taxigesellschaft im Auftrag des deut-
schen Finanzamtes vereinnahmt. Die er-
fassten Vorsteuern betragen: 6.000 + 
1.000 + 3.000 = 110.000,00 EUR. Die Be-
träge stammen von: 
- Umsatzsteuer aus Fahraufträgen:

20.000,00 EUR.
- Vorsteuer aus der Fahrzeuganschaf-

fung: 6.000,00 EUR.
- Vorsteuer aus der Umrüstung des

Autos in ein Taxi: 1.000,00 EUR.
- Vorsteuer für Betriebsausgaben:

3.000,00 EUR.

Im Zuge der Vorbereitung auf die Zah-
lung der Umsatzsteuerschuld an das 
deutsche Finanzamt bestimmt die 
KIELING TAXI GmbH ihren Zahlbetrag für 
die Umsatzsteuerschuld: 20.000 – 
10.000 = 110.000,00 EUR. Der Betrag 
wird in der Bilanz unter kurzfristigen 
Schulden gezeigt. 
Wir erstellen eine Bilanz gemäß der Ein-
ordnung der KIELING TAXI GmbH als 
kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 
HGB. Die Formalvorschriften für den Bi-
lanzausweis folgen dem § 266 HGB. 
Kleine Kapitalgesellschaften erstellen 
die Bilanz nach einem vereinfachten For-
mat, dieses bezeichnet man als eine ver-
kürzte Bilanz. 

Die erläuterten Buchungssätze und die 
T-Konten für die KIELING TAXI GmbH
nach deutschem Buchhaltungsformat
stehen für Sie als Download bereit. Scan-
nen Sie dafür den Link 2.A ein:

Link 2.A: KIELING TAXI GmbH 

Siehe die Bilanz für die KIELING TAXI 
GmbH zum 31.12.20X1 in Abbildung 2.3. 
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Aktivseite [EUR] Passivseite [EUR]
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle 10,000.00 I. Gezeichnetes Kapital 50,000.00 
Vermögensgegenstände II. Kapitalrücklage
II. Sachanlagen 26,000.00 III. Gewinnrücklage
III. Finanzanlagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 18,200.00 
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte B. Rückstellungen
II. Forderungen und sonstige I. Rückst. für Pensionen
Vermögensgegenstände II. Steuerrückstellungen 7,800.00 
III. Wertpapiere III. sonst. Rückstellungen
IV. Kassenbestand, 50,000.00 
Bundesbankguthaben, C. Verbindlichkeiten 10,000.00 
Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks D. Rechnungsabgrenzungsposten

C. Rechnungsabgrenzungsposten E. Passive latente Steuern

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus
der Vermögensverrechnung

86,000.00 86,000.00 

Kieling Taxi GmbH
 BILANZ

 zum 31.12.20X1

Abbildung 2.3: Bilanz der KIELING TAXI GmbH (20X1) 

Die deutschen Gesetze erfordert das Ein-
reichen des Jahresabschlusses nach dem 
in den Paragrafen §§ 266, 275 HGB vor-
geschrieben Format beim zuständigen 
Amtsgericht. Die Formalvorschriften 
sind ziemlich streng, die Positionen müs-
sen genau mit dem im Gesetzestext dar-
gestellten Wortlaut übereinstimmen 
und in der vorgeschriebenen Reihen-
folge ausgewiesen werden. 
Ein vollständiger Jahresabschluss nach § 
264 HGB enthält für Kapitalgesellschaf-
ten eine Bilanz, eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung und einen Anhang. Ebenso 
ist vorgeschrieben, einen Lagebericht zu 
erstellen.  

In der Bilanz sehen wir einige Positio-
nen, die für die KIELING TAXI 

6 Siehe die Basics, Kapitel (18). 

GmbH nicht zutreffen. Wie behandeln 
diese, aber halten unsere Erläuterun-
gen kurz. 
(a) Rechnungsabgrenzungsposten

werden nach § 250 HGB geregelt.
Der Bilanzierende berichtet über
Ausgaben, die bereits bezahlt wor-
den sind, aber die erst zu Aufwand
in einer späteren Abrechnungspe-
riode werden. Wir bezeichnen sol-
che Positionen als Vorauszahlun-
gen. Vorausgezahlte Mieten sind
ein typisches Beispiel.6

(b) Auf der Passivseite werden Ab-
grenzungsposten für Einnahmen
gebildet, die Umsatz in späteren
Abrechnungsperioden darstellen.
Diese sind häufig Voraus- oder
Anzahlungen, die von Kunden
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vereinnahmt wurden.7 Genauso 
wie unter (a) müssen Vorauszah-
lungen erfolgsrelevant für eine be-
stimmte Abrechnungsperiode sein. 
Der Ausweis erfordert die Kennt-
nis der Abrechnungsperiode und 
der Erlös- und Aufwandsart. 

(c) Latente Steuern sind Erstattungen
aus Ertragsteuern (Aktivseite) oder
Steueraufwand (Passivseite), die
dadurch entstehen, dass Steuern
anders als nach nationalen Steuer-
gesetzen ausgewiesen werden. Der
§ 274 HGB verlangt das Bestehen
einer zeitlichen Differenz, was be-
deutet, dass sich die Unterschiede
in der Zukunft ausgleichen müs-
sen.

(d) In einer Situation, wenn ein Unter-
nehmen einen Verlust ausweist,
der nicht durch das Eigenkapital
gedeckt ist, ist es höchst wahr-
scheinlich, dass die Positionen auf
der Passivseite diejenigen auf der
Aktivseite übersteigen. Nach § 268

HGB muss ein Unternehmen dann 
den nicht gedeckten Verlust auf 
der Aktivseite der Bilanz auswei-
sen. In solchen Fällen zeigt das 
Unternehmen ein negatives Eigen-
kapital und sieht einem Insolvenz-
verfahren entgegen. Überschul-
dung zwingt die Geschäftstätigkeit 
einzustellen, um die Gläubiger vor 
weiteren Verlusten zu schützen. 
Ein negatives Eigenkapital bedeu-
tet, dass das Unternehmen seine 
Schulden nicht mehr vollständig 
zurückzahlen kann.   

Nachfolgend setzen wir die Fallstudie 
KIELING TAXI GmbH fort: 

Die KIELING TAXI GmbH erstellt eine Ge-
winn- und Verlustrechnung. Ihr Format 
wird in § 275 HGB vorgegeben. Sie kann 
nach dem Gesamtkostenverfahren oder 
nach dem Umsatzkostenverfahren auf-
gestellt werden.8 Siehe Abbildung 2.4. 

7  Siehe die Basics, Kapitel (15). 8  Siehe die Basics, Kapitel (28). 
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[EUR]
1. Umsatzerlöse 100,000.00 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands and fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betrieblichen Erträge
5. Materialaufwand

(a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand 50,000.00 
(a) Löhne und Gehälter
(b) soziale Abgaben und und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung

7. Abschreibungen 9,000.00 
(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs
(b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital-
gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betrieblichen Aufwendungen 15,000.00 
9. Erträge aus Beteiligungen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
14. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 26,000.00 
15. außerordentliche Erträge
16 außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (7,800.00)
19. sonstige Steuern
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 18,200.00 

Kieling Taxi GmbH
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

für 20X1

Abbildung 2.4: Gewinn- und Verlustrechnung der KIELING TAXI GmbH 
(20X1) 

Herr Kieling hält eine Gesellschafterver-
sammlung ab (er ist der einzige Gesell-
schafter) und beschließt die Gewinnver-
wendung. Im Allgemeinen können Un-
ternehmen entweder eine Dividende o-
der andere Zahlungen an die Eigentü-
mer beschließen, welche von der Rechts-
form des Unternehmens abhängen, sie 
können das Ergebnis in die Rücklagen 
einstellen, was eine Thesaurierung be-
deutet, oder sie können den Gewinn- o-
der Verlust in die nächste Abrechnungs-
periode vortragen. Faktisch vertagt die 
letzte Alternative die Entscheidung über 

9  Wir wollen die Fallstudie einfach halten und be-
handeln keine Gewinnausschüttung. Wir machen 
das weiter unten für 20X2. 

die Gewinnverwendung um ein Jahr. Die 
KIELING TAXI GmbH beschließt den Ge-
winn in die nächste Abrechnungsperiode 
vorzutragen.9 

Nachfolgend behandeln wir die Abrech-
nungsperiode 20X2: Die KIELING TAXI 
GmbH zahlt zu Beginn der Abrechnungs-
periode 20X2 die Ertragsteuern und den 
Zahlbetrag für die Umsatzsteuer.  

Nachdem wir das Erstellen eines Jah-
resabschlusses für die KIELING 
TAXI GmbH kennengelernt haben, 
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betrachten wir jetzt ebenso die Bu-
chungssätze dazu. Die KIELING 
TAXI GmbH beginnt die Abrech-
nungsperiode 20X2 mit einem Eröff-
nungsbilanzkonto. Das Unternehmen 
wendet den Kontenrahmen im 
DATEV-4-Format an. Sie können den 
Kontenrahmen über den Link 2.B 
downloaden. 

Link 2.B: DATEV-4 Kontenrahmen 

Wir buchen die Geschäftsvorfälle von 
20X2 für die KIELING TAXI GmbH in ei-
nem Format, das sich in die Taxonomie 
übertragen lässt, die einen elektroni-
schen Austausch mit dem Finanzamt zu-
lässt. Wir behandeln hier keine Soft-
waresysteme, sondern geben vor, dass 

unsere MS-Excel-basierte Buchhaltung 
Jahresabschlüsse übertragen kann und 
erstellen sie in dem erforderlichen For-
mat dafür: DATEV-4 zum Beispiel.  

Ein Unternehmen, das wie die 
KIELING TAXI GmbH die Buch-
führung für eine neue Abrechnungspe-
riode anfängt, überträgt die Salden der 
vorherigen Bilanzpositionen über das 
Konto Eröffnungsbilanzkonto-9000. 
Gehen Sie durch die Konten zum 
1.01.20X2 in Abbildung 2.5.10 Dort 
werden die Standardkontenbezeich-
nungen – und Nummern verwendet. 
Für die Eröffnungsbuchungen tragen 
wir das Kürzel der Gegenkonten mit 
ihrem 4-stelligen Schlüssel entspre-
chend des DATEV-4 Kontenrahmens 
in die Spalte links des Betrages ein. Ei-
nige Konten werden von Buchhal-
tungssystemen automatisch erstellt, 
diese haben im Kontenrahmen keine 
Nummern, z.B. das Konto Jahresüber-
schuss. 

S H S H
2900 50,000.00 0110 10,000.00 9000 10,000.00 

2970 18,200.00 0520 26,000.00 

3020 7,800.00 1810 50,000.00 

3800 10,000.00 

86,000.00 86,000.00 

9000 Eröffnungsbilanzkonto 0110 Konzessionen

S H S H
9000 26,000.00 9000 50,000.00 

0520 PKW 1810 Bank Commerzbank

Abbildung 2.5: Konten der KIELING TAXI GmbH (1.01.20X2) 

10  Technisch gesehen lässt eine Buchhaltungssoft-
ware das Ändern oder Übersetzen von Konten-
bezeichnungen gar nicht zu. 
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S H S H
9000 50,000.00 9000 18,200.00 

2900 gezeichnetes Kapital 2970 Gewinnvortrag

S H S H
9000 7,800.00 9000 10,000.00 

3020 Steuerrückstellungen 3800 Umsatzsteuer

Abbildung 2.5: Konten der KIELING TAXI GmbH (1.01.20X2) - Fortsetzung 

Während der Abrechnungsperiode 20X2 
bucht die KIELING TAXI GmbH die fol-
genden Geschäftsvorfälle: 
(A) Zahlung der Ertragsteuern für 20X1

in Höhe von 7.800,00 EUR.
(B) Zahlung der Umsatzsteuerschulden

für 20X1, welche 10.000,00 EUR
betragen.

(C) Abschreibungsaufwand für das Taxi
9.000,00 EUR. 

(D) Zahlung von Löhnen, welche
55.000,00 EUR betragen.

(E) Betriebsaufwand in Höhe von
16.000,00 EUR (netto).

(F) Umsatzerlöse aus Fahraufträgen in
Höhe von 105.000,00 EUR (netto).

(G) Einzahlung von Barmitteln in das
Bankkonto in Höhe von 126.000,00
EUR.

Die KIELING TAXI GmbH erstellt für die 
Geschäftsvorfälle die Buchungssätze (A) 
– (F):

 3020 Steuerrückstellungen  ...  7.800,00 EUR 
an 1810 Bank Commerzbank ........  7.800,00 EUR 

 3800 Umsatzsteuer ............  10.000,00 EUR 
an 1810 Bank Commerzbank ........  10.000,00 EUR 

 6222 Abschreibungen auf Kfz ..  9.000,00 EUR 
an 0520 PKW .....................  9.000,00 EUR 

 6010 Löhne ...................  55.000,00 EUR 
an 1810 Bank Commerzbank ........  55.000,00 EUR 

 6300 Sonstige betr. Aufwendungen 16.000,00 EUR 
 1400 Vorsteuer ...............   3.200,00 EUR 

an 1810 Bank Commerzbank ........  19.200,00 EUR 

 1600 Kasse ...................  126.000,00 EUR 
an 3800 Umsatzsteuer ............   21.000,00 EUR 
an 4200 Erlöse ..................  105.000,00 EUR 
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 1810 Bank Commerzbank ........  126.000,00 EUR 
an 1600 Kasse ...................  126.000,00 EUR 

Die KIELING TAXI GmbH ermittelt ihren 
Gewinn wie in den Konten in Abbildung 
2.6 dargestellt. 
Über den Buchungssatz (G) wird das aus 
den Fahraufträgen eingenommene Bar-
geld in das Konto Bank übertragen. Der 
Buchungssatz (H) berücksichtigt die Er-
tragsteuern entsprechend des verein-
fachten Gesamtsteuersatzes von 30 %. 
Nach § 249 HGB müssen die Ertragsteu-
ern als Steuerrückstellungen ausgewie-
sen werden.   
Die KIELING TAXI GmbH bucht ebenfalls 
die Ergebnisverwendung. Der zur Ge-
winnausschüttung verfügbare Betrag 

besteht aus dem Gewinnvortrag des 
letzten Jahres und dem Jahresüber-
schuss von 20X2: 18.200 + 17.500 = 
335.700,00 EUR. Die Gewinnverwendung 
wird auf der Gesellschafterversamm-
lung beschlossen und sieht wie folgt aus: 
- 10.000,00 EUR Zuführung zu den

Gewinnrücklagen.
- 10.000,00 EUR Zahlung an die Ge-

sellschafter.
- 15.700,00 EUR Gewinnvortrag.

Die Gewinnverwendung wird über die 
Buchungssätze (I), (J), (K) gebucht. 

 2970 Gewinnvortrag ...........  10.000,00 EUR 
an 3519 Verbindl. Anteilseign. ..  10.000,00 EUR 

 2970 Gewinnvortrag ...........   8.200,00 EUR 
 Jahresüberschuss .............   1.800,00 EUR 

an 2960 Sonstige Gewinnrücklagen  10.000,00 EUR 

 Jahresüberschuss .............  15.700,00 EUR 
an Bilanzgewinn .................  15.700,00 EUR 

Siehe die Konten bei der KIELING TAXI 
GmbH in Abbildung 2.6 nach Ergebnis-
verwendung. Zu Lehrzwecken stellen wir 
das Konto 9000 doppelt dar. Es ist das 

Eröffnungsbilanzkonto (EBK) und das 
Schlussbilanzkonto (SBK). 

S H S H
2900 50,000.00 0110 10,000.00 EBK 10,000.00 SBK 10,000.00 

2970 18,200.00 0520 26,000.00 

3020 7,800.00 1810 50,000.00 

3800 10,000.00 

86,000.00 86,000.00 

9000 Eröffnungsbilanzkonto EBK 0110 Konzessionen

Abbildung 2.6: Konten der KIELING TAXI GmbH (20X2) 
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S H S H
EBK 26,000.00 (C) 9,000.00 EBK 50,000.00 (A) 7,800.00

SBK 17,000.00 (G) 126,000.00 (B) 10,000.00

26,000.00 26,000.00 (D) 55,000.00

(E) 19,200.00

SBK 84,000.00 

176,000.00 176,000.00 

0520 PKW 1810 Bank Commerzbank

S H S H
SBK 50,000.00 EBK 50,000.00 (I) 10,000.00 EBK 18,200.00 

(J) 8,200.00

18,200.00 18,200.00 

2900 Gezeichnetes Kapital 2970 Gewinnvortrag

S H S H
(A) 7,800.00 EBK 7,800.00 (B) 10,000.00 EBK 10,000.00 

SBK 7,500.00 (H) 7,500.00 3800 3,200.00 (F) 21,000.00

15,300.00 15,300.00 SBK 17,800.00 

31,000.00 31,000.00 

3020 Steuerrückstellungen 3800 Umsatzsteuer

S H S H
(C) 9,000.00 P&L 9,000.00 (D) 55,000.00 P&L 55,000.00 

6222 Abschreibungen auf Kfz 6010 Löhne

S H S H
(E) 16,000.00 P&L 16,000.00 (E) 3,200.00 3800 3,200.00 
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1400 Abziehbare Vorsteuer

S H S H
(F) 126,000.00 (G) 126,000.00 P&L 105,000.00 (F) 105,000.00

1600 Kasse 4200 Erlöse

S H S H
6010 55,000.00 4200 105,000.00 (H) 7,500.00 P&L 7,500.00 

6222 9,000.00 

6300 16,000.00 

EBT 25,000.00 

105,000.00 105,000.00 

76XX 7,500.00 EBT 25,000.00 

JÜ 17,500.00 

25,000.00 25,000.00 

Gewinn- und Verlust 76XX Ertragsteuern

Abbildung 2.6: Konten der KIELING TAXI GmbH (20X2) - Fortsetzung 
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S H S H
(J) 1,800.00 P&L 17,500.00 SBK 10,000.00 (I) 10,000.00 

(K) 15,700.00 

17,500.00 17,500.00 

Jahresüberschuss 3519 Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern

 

S H S H
SBK 10,000.00 (J) 10,000.00 SBK 15,700.00 (K) 15,700.00 

2960 Andere Gewinnrücklagen Bilanzgewinn

  

S H
0520 17,000.00 2900 50,000.00 

0110 10,000.00 2960 10,000.00 

1810 84,000.00 BG 15,700.00 

3519 10,000.00 

  3020 7,500.00 

3800 17,800.00 

111,000.00 111,000.00 

9000 Schlussbilanzkonto SBK

 
Abbildung 2.6: Konten der KIELING TAXI GmbH (20X2) - Fortsetzung 

 
Die Konten sind die Grundlage für die Er-
stellung des Jahresabschlusses. Die 
KIELING TAXI GmbH stellt eine Gewinn- 
und Verlustrechnung entsprechend ihres 

Gewinn- und Verlustrechnungskontos 
auf.  
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in 
Abbildung 2.7 gezeigt.  
 

 


